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Dritter Abschnitt .
§ l . Der Fürst setzet Aurich in Deftnsions -Stanb ^

und schrudt den prorogirten Landtag nach Aurich aus .
Dagegen laden dis Administratoren die ständischen Glie¬
der nach Hinte zu dem Landtage ein . § . 2 . Es tritt
daher der außerordentliche Fall ein , daß zwei verschie¬
dene Landtage , der eine in Hinte und der andere m
Attrich gehalten werden . Wenige Deputirte finde» sich
in Aurich , viele in Hinte ein . Letztere verbinden sich
noch fester unter sich . § . z . Das fürstliche Ministe »
rilun suchet die Eingesessenen in Norden , Lunch , und

eins dem platten bände zu überholen , sich den kaiserlichen
Decreken zu unterwerfen . Dagegen bemühen sich , die
in Hinte vcrsammleten Stände durch ein gedrucktes und

vielfach angeschlagenes Placal die fürstliche Absicht zu
vereiteln - Der Fürst läßt hierauf dieses Piacat abreissm
Und an den Pranger anschiagen . § . 4 . Erste Tren¬

nung der Stande in gehorsame und rechtmäßige , oder
in neue und alte Stande . § . 5 . Der König von Preu¬
ßen und die General « Staaten suchen den Fürsten und
die Stände zur Beilegung der Streitigkeiten zu bewe¬

gen . § . 6 . '."lach Abfterben der Fürstin . § . 7 . ver¬
mählet sich der Fürst mir der Prinzessin Sophrcr
Larolma von Brandenburg - Bayreuch . § . 8- Auf
ein von dem Fürsten crtkciltes sicheres Geleit finden sich
dir Stände wieder in Aurich ein. Man einiget sich
über das Deichwsftn ; allein in der Hauptsache bleibt
es bet den vorigen Irrungen . §. 9 . Dagegen vereini¬

gen sich die Stände mit der Stadt Emden über die

zwischen ihnen vorschwebendcn Streitigkeiten . Z . io ..

Inzwischen erfoigrt das dritte kaiserliche Decret , wor
rin die vorigen Decrete bestätigst und näher bestimmt
werden , ß . n . und dann noch ein besonderes Decret
au die ordinale Deputaten und Administratoren . § . 12 .

Der Kaiser giebk dem König von Preußen , als Chur -

fnrsten vön Brandenburg auf , die in Ostfriesland ste¬
chenden Truppen abzuführcn , und sich nicht in die vst«

friesischen Streitigkeiten zn mischen , Z . ig . und 14 .
ordnet ein neues Lonservatorium , imgleichcn eine

Untersuchung !? - uns Lrecutions - Eommiffion auf
den Aän '.g von Pohlen -, als Chnrfürstcrr von

* 4 Sach -



VIII Inhalt .

Sachsen und Herzog vsn Braunfchwriz an , § . 15.'^ rrlM an den Bischof vonMünster ein Pönal - Mandat ,die erhaltenen Substdten der Landes - Caffe wieder zu-
rückzuzahien . §. » 6. und fodert durch besondere Pa¬tente alle ostkriefische Unterthanen auf , sich so wohl den
bisherigen kaiserlichen Dekreten , als den künftigen Ver¬
fügungen der neu .bestellten kaiserlichen Comwisslon j«
unterwerfen.

Vierter Abschnitt .
§. i . Die alten Stande erklären , sich den neuern kai¬

serlichen Decreten M fs weit zu unterwerfen , als solchemit den Landes - Verträgen übercinstimmen . Sie suchenwider diese Dekrete Restitutioncm in integrum nach .
§. 2 . Der König von Preuße» mahnet die Stände vonallen Gewaltthätigkeittn ab . § . und rechtfertiget
sich wegen seines Benehmens in den vstfrichscheriStrei-
»Weiten bei dem Kaiser . Dagegen stehet der Bischofvon Münster von der mit dm Standen getroffenen Con¬
vention ab . § . 4 Die Administratoren kaffen wieder
neu ringewilligte Schatzungen eMutivisch beirreiben.Dies veranlasset Gährung und dann einen Tumult in
Norden - Die angerückte ständische Miliz wird mit ei-
nem Skeinregen empfangen , und zum Abzug gezwun¬gen. §. 5 . Der Kürst setzet einige Magistrats . Perso,
nm in Norden ab . § . 6 . Norden submittirek sich den
kaiserlichen Dekreten- Die Stände erbieten sich zu ei.
nem Vergleich , der Fürst aber bestehet lediglich ans die
kaiserlichen D . crete. § . . 7 . Der König von Pohlenund der Herzog von BraunfOweig ernennen den Drcc-
Lanzler Witter und den Hosrach Röber zu ihren
fuddeiegircen Lommisssrien - Die Glande reichenbei dem Rrichshosrath wider die zu eröfnende kc-iscr-
llche Commission AblehnungS - und Recusations » Schrif¬ten ein , und proteffiren durch ein abgedruckkes PlacatWider einen von dem Fürsten ausgeschriebenen Landtag.
§ 8 Die ausschrctbenden Fürsten des MestobälffchenKreises beschweren sich bei dem Kaiser , daß chnm nichtdie llntersuchungs und Manukencnz - Commission an-
verkramt worden , werben aber abschlägig beschftdcn.

Fünf.
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